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(Stand: März 2025)

Regelungen für Minderjährige mit Wohnsitz in Deutschland
1. Sie angeln im Zuge einer Heranführung ohne Erlaubnisschein 

in Begleitung eines erwachsenen Fischereischeininhabers und 

dürfen somit die erlaubte Rutenanzahl der Aufsicht nutzen. 

Diese benötigt demzufolge einen gültigen Erlaubnisschein 

für das Gewässer. Diese Option ist bis 18 Jahre möglich.

2. Sie angeln mit einem eigenen Erlaubnisschein und in 

Begleitung eines erwachsenen Fischereischeininhabers. Somit 

dürfen sie selbst die vorgeschriebene Anzahl an Angelruten nutzen. 

Die Aufsicht benötigt keinen eigenen Erlaubnisschein, außer sie muss so 

eingreifen, dass sie das Angeln praktisch selbst ausführt (z.B. einen Fisch heranho-

len). Diese Option ist von 7 - 18 Jahre möglich.

3. Sie sind mindestens 14 Jahre alt und besitzen den Fischereischein auf Lebenszeit 

und einen Erlaubnisschein für Erwachsene. In diesem Fall darf alleine und ohne 

Aufsicht geangelt werden.

Regelungen für Minderjährige mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands
1. Sie angeln im Zuge einer Heranführung ohne Erlaubnisschein in Begleitung eines 

erwachsenen Fischereischeininhabers und dürfen somit die erlaubte Rutenanzahl 

der Aufsicht nutzen. Diese benötigt demzufolge einen gültigen Erlaubnisschein für 

das Gewässer. Diese Option ist bis 18 Jahre möglich.

2. Sie angeln mit einem eigenen Erlaubnisschein und in Begleitung eines erwachse-

nen Fischereischeininhabers. Somit dürfen sie selbst die vorgeschriebene Anzahl an 

Angelruten nutzen. Die Aufsicht benötigt keinen eigenen Erlaubnisschein, außer sie 

muss so eingreifen, dass sie das Angeln praktisch selbst ausführt (z.B. einen Fisch 

heranholen). Diese Option ist von 7 - 18 Jahre möglich.

Bitte beachten: Eigenständiges Angeln ohne Aufsicht ist hier nur ab Volljährigkeit 

(18 Jahre) und mit sogenanntem Jahresfischereischein für Touristen möglich. Dieser 

kann bei der bayerischen Gemeinde/Stadt erworben werden, in der geangelt 

werden werden will. Ausreichende Kenntnisse über das korrekte Angeln und die 

bayerischen Gesetze sind nachzuweisen.Der Jahresfischereischein hat eine 

Gesamtgültigkeit von 3 Monaten pro Jahr, die in 3 Zeiträume eingeteilt werden 

kann. Pro Jahr darf insgesamt nur ein Jahresfischereischein erworben werden.
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